
Der ljnterschied zwischen den sozialistischen utopicrr rrrrrl ,1.,'
kapitalistischen lJtopien ist der, dass die kapitalistisÄen tJr,rIrerr
realisiert sind. r84o lebten 40 ooo Arbeiter in de' Fabrik-r(.,rrv'rr
ten unter den Händen der guten Schwester. Im Norden gclr(!rrFtr
die Stadt, die Wohnung, der \(eg allesamt zur Fabrik (,.,,,,1 ,,,,,,|
heute gilt dies beispielsweise in den Bergarbeiterri.dlung.,, u,,il
Bruay-en-Artois). Dies war auf zweifache \(eise an d"n ii,,.,r gu
koppelt: durch das sysrem der Banken und durch di" Arnrcc (,iie
Industriellen verlangten vom Staat, um die großen IncLrstrit,rrrrr
ren herum Garnisonen zu errichten: der f'ail Lyons nach rHlq)
Gegenwärtig hat man diese Form der Repression privatisicr,, ,,rn,,
hat ihr die Form einer Konrrollinstanz des Noimalen gegcrrerr:
Psychologe, Privatpolizei, Gewerkschaften, Betriebsr*,riritt'er;
man stützr sich nicht mehr auf die Armee. umgekehrt tilrcrrr.igr
man dem Staat eine bestimmte Anzahl von Einrich,u,,,g",,, ,li!
zuvor dem Bereich des Privaten reservierr waren: es giirr h,,irre
Arbeitersiedlungen mehr, es gibt Sozialwohnungen, dic ,rrrr ,r,,rn
Staatsapparat beruhen. Es fand ein Funktionstausch statt.

Übersetzt pon Hermann li,tr 1,lrg

ot. sr."ijJeilschaft

"La soci6t6 punitive", Annuaire d,u Colldge d,e France,7j. Jg., Histnirr, rltt
systömes de pensle, r972-r973, r973, S. 255_267.

Im strafregime des klassischen zeh.alters finden sich vi,. 1ir,r(e
miteinander vermischte Straftaktiken - vier Formen, dic u.,.r,,1,,u.
dene.historische Ursprünge haben und von denen jedc, jt, rrarlr
Gesellschaft und Epoche, eine, wenn schon nicht exklL,.ivt,, rl
doch privilegierte Rolle spieke.

r) Exilieren, verjagen, verbannen, vertreiben, bestimrntc ( )rle
verbieten, Haus und Herd zerstören, den Geburtsort ausliist.lr'rr,
Hab und Gut konfiszieren.

. 
z) Eine F.ntschädigung anordnen, zwingen, sich freiz,ukirrrlnr,

einen angerichteten Schaden in eine z,, errtatterrde Schulcl ,,,,,*0,,=
deln, das Delikt in einc finanzielle verpflichtung zu verwrrrrrlt.lrr,

r 1r l)ie Strafgesellschaft

1) Ausstellen, kennzeichnen, verletzen, amputieren, Narben
,'rrliigen, ein Brandmal in das Gesicht oder auf die Schulter ein-

I'r,igcn, eine künstliche und sichtbare Erniedrigung aufzwingen,
nr.u'tern, kurz, sich des Körpers zu bemächtigen und ihm die
lr. crrnzeichen der Macht aufzuprägen.

4) Einsperren.
I(ann man je nach dem vorherrschenden Bestrafungstypus hy-

lr,rt hetisch Gesellschaften unterscheiden, die verbannen (die grie-
, lrische Gesellschaft), Gesellschaften, die einen Freikauf fordern
{ 1i.'rmanische Gesellschaften), Gesellschaften, die ein Kennzeichen
, irrschreiben (abendländische Gesellschaften am Ende des Mittel-
,rltcrs) und Gesellschaften, die einsperren, unsere Gesellschaft?

Unsere Gesellschaft tut dies erst seit dem Ende des r8.Jahr-
lrrrrderts. Denn eines ist sicher: die Haft, die Einsperrung waren
,',,r den großen Reformen der Jahre zwischen r78o und r8zo kein
llt'standteil des europäischen Strafsystems. Die Juristen des

' 
li..lahrhunderts sind sich in diesem Punkt völlig einig: "Die Haft

,uird nicht als Strafe im Sinne unseres Zivilrechts angesehen...
,,I'schon die Fürsten aus Gründen der Staatsräson sich mitunter
l',rbcn dazu hinreißen lassen, diese Strafe zu verhängen, doch sind
, I it's Akte der Autorität, und die gewöhnliche Justiz macht keinen
t ,t'lrrauch von solchen Strafen. (Serpillon, Code cviminel, ry67).1
M,rn kann jedoch bereits sagen, dass der Nachdruck, mit dem der
I 

' 
, lrrrftierung jeglicher Strafcharakt er abgesprocben wird, Indiz ei-

rr.r wachsenden Unschlüssigkeit ist. In jedem Fall bleiben die im

',r. nnd r8.Jahrhundert praktizierten Einsperrungen am Rande
,1,'s Strafsystems, selbst wenn sie ihm benachbart sind und sich
,lrnr beständig weiter annähern:

die Einsperrung als Unterpfand, die die Justiz während der
V( )r Lrntersuchung zu einer Strafsache, der Gläubiger bis zur Rück-
,.rlrlr-rng der Schuld praktiziert oder die königliche Gewalt, wenn
',r,' cinen Feind fürchtet. Es geht hierbei weniger darum, ein Ver-

1', lrcn zu bestrafen als darum, sich einer Person zu versichern.
clie Einsperrung als Substitut: man erlegt sie jemandem auf,

,l.r' rricht der Strafjustiz untersteht (sei es aufgrund der Natur
'., irrcr Vergehen, die allein die Ordnung der Moral oder des Ver-

, lr. Scrpillon, Cod.e criminel, ou Comrnentaire swr I'ord,onnance de 167o. Lyon,
I'crissc, t767, Bd. If, Titel XXV: Des sentences, jugements et drrets, An. t3,Para,-

I'r.r1rlr 13, S. ro9y.
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haltens betreffen; sei es aufgrund eines Standesprivilegs: dic kir, lr

lichen Gerichte, die seit t6z9 nicht mehr über das Recht verf iil',,'r r.

Haftstrafen zu verhängen, können dem Schuldigen befehlcn, si, lr
in ein Kloster zurückzuziehen; die Lettres de cacbet2 sind für ..1,'rr

Privilegierten häufig ein Mittel, um der Strafjustiz zu entg('lr('rr,

die Frauen werden für Vcrgehen inZuchthätser geschickt, fi.ir' .lr,'

die Männer auf der Galeere büßen).
Man muss festhalten, dass (mit Ausnahme des letzten l;rrllr",;

diese Einsperrung als Substitut im Allgemeinen durch dic 'lirts.r

che charakterisiert ist, dass über sie nicht durch die richtcrli, lr,'
Gewalt entschieden wird; dass ihre Dauer nicht ein für allc M.rl
festgelegt ist und sie einem hypothetischen Zweck dient: dcr li.'.
serung. Es handelt sich eher um Züchtigung als um Bestral'urr1q.

Fünfzig Jahre nach den großen Monumenten des klassisclr,'rr
Strafrechts (Serpillon, Jousse3, Muyart de Vouglansa) ist i,r,l,",

das Gefängnis zur allgemeinen Form der Strafe geworden.
r83r crklärte R6musat in einer Stellungnahme im Abgeor',|,r,'

tenhaus: "tWelches System der Bestrafung wird durch das rr,'rr,'
Gesetz zugelassen? Es ist die Einsperrung in all ihren Forrrr.rr
Vergleichcn Sie die vier wichtigsten Strafen, die im Strafgcst'tr
buch verbleiben. Die Zwangsarbeit ist eine Form der Einspcrlrrrrli
Das Bagno ist ein Gefängnis unter freiem Himmel. Das Ci'l:irrg
nis, das Zuchthaus, die Besserungshaft sind in gewisser \ücist' rrrrr

verschiedene Namen für dieselbe Bestrafung..t U.rd Van Mt't'rr,'rr
erinnerte in seiner Eröffnungsrede zum zweiten Strafvollz.rrli,.
kongress in Brüssel an die Zeit seiner Jugend, als die Wclt rr,', lr

voll war von >von Rädern, Galgen und Prangern. und >>gritu('rr

erregend zur Schau gestellten Skeletten*.6 Das Gefängnis ,rl, 1,.r

rapönale Bestrafung hielt Ende des r8.Jahrhunderts seincrr l'.rl
zug ins Innere des Strafsystems und nahm sehr rasch tlr.'s,,,'n

z fKöniglicher Geheimbefehl, der Verhaftung oder Verbannung anordnett', A.,l I I 
I

3 Jousse, D., Traitö de la justice criminelle de France, Paris, Debure, t77r, 4 ll,l,

4 Muyart de Vouglans, P., Institutes aw droit criminel, ow Principes gönörau.t ,'tt ,',
ntatieräs, Paris, Le Brcton, 1757.

5 R6musat, C., "Discussion du projct de la 1oi relatif ) des r6formes dans l,r l,1i'rl,'

tion p6nale" (Chambre des d6put6s, r. Dezember t81t), Archives parlcntttr,ttt, ,,

II.Serie, Paris, Paul Dupont, r889, S. r85.

6 Van Meenen (Präsident dcs Kassationsgerichtshofs von Brüssel), "Discorrr s,l',,rr
verture du IIe congräs international p6nita:ire" (zo.-23. September r847, lJrrr',',, 1t

Döbats du Congrös p6nitentiare de Bru^ells, Deltombe, r847, S. zo.

I r,, strafgcsellschaft

, ..rnr('n Raum in Besitz. Das unter Joseph II. verfasste österrei-
, 1,r',, lrt' Strafgesetzbuch liefert den sichtbarsten Beweis für diese

' l,' '.rs. 
lr siegrciche lnvasion.

I )ir' ()rganisation eines auf Einschließung beruhenden Strafsys-

r, rrr., ist nicht nur neueren Datums, sondern auch rätselhaft'

',, lron im Augenblick seiner Einrichtung ist es Gegenstand hef-
i,;',,r l(ritik. Diese Kritiken wurden im Namen grundlegender
I'r rrrzipicn formuliert, aber zugleich auch im Namen all der Dys-
l,rrrl.lioncn, die das Gefängnis im Strafsystem und in der Gesell-

., lr.rlt insgesamt auslösen konnte.
r) l)as Gefängnis hindert die richterliche Gewalt daran, die

I rrrr, hführung der Bestrafung zu kontrollieren und zu überprü-
l, rr. l)as Gesetz dringt, wie Decazes 18r8 sagte, nicht in die Ge-

Lrrrl'rrisse hinein.
.r ) l)as Gefängnis erzelgt dadurch, dass es die zugleich ver-

,, Iricdenen und isolierten Verurteilten durcheinander mischt' eine

lr,'rrrogene Gemeinschaft von Kriminellen, die während der Ein-
.l,. rLrng solidarisch werden und dies auch außerhalb des Gefäng-

,,,.,r..,s bieiben. Das Gefängnis produziert eine veritable Armee

,rr('rcr Feinde.

r) Indem das Gefängnis den Verurteilten ein Obdach, Nah*
,',,'g, Kleidung und oftmals Arbeit gibt, beschert es den Verur
r, rlrcn ein Los, das manchmal besser ist als das der Arbeiter. So

l'.rrrn cs nicht nur keine abschreckende \Tirkung ausüben, sondern

, r, lrt die Delinquenz an.

1) Aus dem Gefängnis kommen Leute, die durch ihre Ge-

",,lrnheiten und die Ehrlosigkeit, durch die sie geprägt sind, ein

I rrr rrlle Mal zsr Kriminalität verurteilt sind.

t)as Gefängnis wird nun sogleich als ein Apparat angeklagt, der

,,,r l{ahmen der Justiz diejenigen fabriziert, die diese Justiz ins

r ,t'lingnis schickt oder zurückschickt. Der Kreislauf wird seit

,l, rr.[ahren r8r 5-r83o unmissverständlich angeprangert. Auf diese

l', r irik gab es drei aufeinander folgende Antworten:
Es sollte eine Alternative zum Gefängnis ersonnen werden,

,li. clessen positive Effekte (die Aussonderung der Kriminellen,
,l'c Ausschaltung aus der Gesellschaft) beibehält. Deshalb greift

',,.,n auf das alte System der Deportation zurück, das die Briten
rr,.ilrrend des Unabhängigkeitskrieges eingestellt hatten und das

.r. rrach ry9o in Richtung Australien wieder aufnahmen. Die gro-
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ßen Diskussionen um Botany Bay fandcn in Frankreich irr ,1, n

Jahren r8z4-r83o statt. Tatsächlich jedoch ersetzte die Dc1,,,, r,,

tion-Koionisation zu keinem Zeitpunkt die Inhaftierunlt; ,,rr

spielte während der Epoche der großen kolonialen Erobcru'r1,,,,,,
eine recht komplexe Rolle innerhalb der kontrollierten Krcisl.rrrl,,
der Delinquenz. Im Verlaufe des r9. Jahrhunderts wird ein g,rrrz,.r
Komplex, der sich aus Gruppen mehr oder weniger frciwillili, r

Siedlea Kolonialregimentern, Afrikabataillonen, der Frcmtlt,rrl,'
gion, Cayennet zusammensetzt, im Zusammenspiel mit c'irr..rrr

Strafsystem funktionieren, das in seinem Kern an der Eirrl<t'r 1,,.

rung festhält.

- Das interne System des Gefängnisses sollte so reforrrrilrr
werden, dass cs nicht länger eine derartige Ansammlung inrrt.rt.r
Gefahren fabrizrerte. Dies ist das Ziel, das in ganz Eunrp:r ,r1..

"Reform des Strafvollzugs" bezeichnet wurde. Als chront,l,,l'r
sche Anhaltspunkte kann man einerseits die ,Vorlesungcrr iil,,,r
die Gefängniskunde" von Julius (r828)8 und andererscirs tlr.rr
Kongress von Brüssel 1847 l:etrachten. Diese Reform unrl;rs,,t,.
drei Hauptaspekte: die vollständige oder partielle Isolierurrli ,1,.r

Häftlinge innerhalb der Gefängnisse (Diskussionen über clic St,,
teme von Auburn und Pennsylvanien); die Moralisierung clcr. Vr,r

urteilten durch Arbeit, lJnterweisung, Religion, Vergünstillu r r lir.r r

und Strafnachlass; Entwicklung von parapönalen Institlrriorrr.n
der Prävention, der Besserung oder der Kontrolle. Abcr .1i,.,,,=

Reformen, denen die Revolutionen von r848 ein Ende sclzr,.',.
haben die in der vorangegangenen Periode kritisierten Dyslrrrrl,
tionen des Gefängnisses in nichts verändert.

- Schließlich solite demZrkel des Gefängnissystems cin.rrr
thropologischer Status verliehen werden. An die Stelle dcs ,rlr,.rr
Vorhabens von Julius und Charles Lucase (die Begnindung t.ir,,'r

"\üissenschaft der Gefängnisse", die die architektonisclrcrr,,1r,.
administrativen und die pädagogischen Prinzipien einenKor r,.l*

7 fFranzösische Kolonie in Guyana, die als "Verbrecherkolonie. sprichwiirrlr, lr

geworden ist, A.d.Ü.]
8 Julius, N.H.,Vorlesungen über die Gefängniskwnde,Berlin, Stuhr, r8zlt (i r,1,,r,

sur les prisons, prösentöees en forme de cours au pwblic de Berlin en I'anttlr t li , . 
,

übers. v. Lagarmitte, Paris, F'. f,evrault, r83r, z Bde.).

9 Lucas, C., De la röforme des prisons, ou de la tböorie d.e I'emprisonnentt,ttt ,lt ,, ,

principes, de ses moyens et des conditions prdtiques, Paris Legrand untl I1,.r1i,,,,

nioux, r836-1838, 3 Bde.
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,,,' Arrstalt formulierte) trat eine "\ü/issenschaft der Kriminel-
l, ', ,,lic sie in ihrer Besonderheit charakterisieren und die ihrem
I r I I .r rrgcmessenen sozialen Reaktionsweisen definieren sollte. Die
l. l.' ,st' rlcr Straffälligen, der der Kreislauf des Kerkersystems zu-
'rrrrrrlt'st cinen Teil ihrer Autonomie verlieh, die er zugleich iso-
lr, rrr' rrnd umkreiste, erscheint nunmehr als psychosoziologische
\l'rv1'is[ssg. Eine Abweichung, die auf einem 'wissenschaft-

1,, lr, rr. Diskurs beruht (auf den sich psychopathologische, psl-
, l'.rrlische, psychoanalytische und soziologische Analysen stür-

, 'r); cine Abweichung, in Bezug auf die man sich fragt, ob das
, ', l,rrrgnis wohl eine angemessene Antwort oder eine geeignete
ll, lr.rrrtllung bildet.

V:rs man zu Beginn des r9. Jahrhunderts und mit anderen \(or-
r, rr (lcm Gefängnis vorwarf (eine "marginale. Population von

i ), lin<luenten<< zv erzeveen), wird nunmehr als Fatalität hinge-
rrr rnuncl1. Es wird nicht nur als Tatsache akzeptrert, sondern auch
,r, rr l1 11[5 eine fundamentale Gegebenheit aufgefasst. Der durch das
t ,, l.ingnis produzierte "Delinquenz-Effekt" wird zum problem
,1, r l)clinquenz, das durch das Gefängnis eine angemessene Anr-
,r,,rt crfährt. Eine kriminologische Kehrtwende im Kreislauf des
l, ( r licrsystems.

j3

\l.rrr lnuss sich fragen, wie es zu eine solchen Kehrtwende kom-
',r.rr konnte; wie die angeprangerten und kritisierten Effekte
, I'liclllich als grundlegende Gegebenheiten einer wissenschaft-

l', lrt'n Analyse der Kriminalität aufgefasst werden konnten; wie
, , ricschehen konnte, dass das Gefängnis, diese neue, fragile, kri-
,r,,i, r'bare und kritisierte Institution, sich so tief in einem institu-
rr('n('llcn Feld verankern konnte, dass der Mechanismus seiner
\\i rr liungen sich als anthropologische Konstante präsentieren
l .rrrtc und diese schließlich der Daseinsgrund des Gefängnisses
,',r, (l:rs wiederum, wie sich herausstellt, auf deren funktionelles
I r l,'r'Jcrnis antwortet-

l'.s ist umso notwendiger, die Frage zu stellen, und vor allem
., lrr viel schwieriger, sie zu beantworren, als die 'ideologische.( ,( n('sc dieser Institution kaum zu sehen ist. Man könnte in der
l ,rr 7,u der Auffassung gelangen, dass das Gefängnis sehr wohl und
l', rt'its sehr rasch in seinen praktischen Konsequenzen angepran-
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gert wurde; dass es aber so eng mit der neuen Straftheoric (tli,' ,l',
Ausarbeitung des Strafgesetzbuchs im r9. Jahrhundert bestirrrrrrr, r

verknüpft war, dass man sich gezwungen sah, es mit dicst.r ,rr
sammen zu akzeptieren; man hätte diese Theorie ganz grtrrr,ll''
gend revidieren müssen, um das Gefängnis politisch raclik.rl rrr

frage zu stellen.
IJnter diesem Gesichtspunkt kommt es bei der lJntersrrtlrrrrrl,

der Straftheorien der zweiten Hälfte des r 8. Jahrhunderts zr.r r (.( lrt

überraschenden Ergebnissen. Keiner dcr großen Reformcr, ,,lt , .,

sich nun um Theoretiker handelt wie Beccaria, um Jurist(.n \\,r.

Servan, um Gesetzgeber wie Le Peletier de Saint-Fargeau otl..'r rr,,i
jemanden wie Brissot, der das eine wie das andere ist, kt'rrr,r
schlägt das Gefängnis als universelle oder auch nur Haupll,,rrrr
der Strafe vor. In all diesen Arbeiten wird der Krimincllc rrll1i,.

mein als Feind der Gesellschaft definiert. Damit greifen tlit. l(,
former etwas wieder auf und formen es um, was das I',r1',t'l,rrrr

einer langen politischen und institutionellen Entwicklurrli .,.rr

dem Mittelalter gewesen war: die Ersetzung des Verfahrcns rlr'\
Rechtsstreits durch öffentliche Verfolgung. Der Kronanw:rlr l','
zeichnet den Rechtsbruch durch seine Intervention nicht rrrrr .rl',

Schädigung einer Person oder von Privatinteresse, sonrlt.r'rr ,rl,
Anschlag auf die Souveränität des Königs. In seinem Konrrr,.rrr.n
der englischen Gesetzgebung erklärt Blackstone, dass dcr hr,,rr
anwalt zugleich die Souveränität des Königs und die Int('r('\'.nr
der Geselischaft verteidigt.lo Kurzum, die große Mehrzrrlrl ,l, r

Reformer seit Beccaria war bestrebt, den Begriff des Verlrrc,'1,,',,r,
die Rolle des öffentlichen Anklägers und die Notwendigkr.it ,1, r

Bestrafung allein vom Interesse der Gesellschaft her odcr :rrr.,1i,'

hend vom Bedürfnis, sie zu beschitzen, zu definieren. l)cr V,'r

brecher verler.zt vor allem die Gesellschaft; indem er dcn ( it.'r,ll
schaftsvertrag bricht, konstituiert er sich in dieser als ihr irrrrt'r,,r
Feind. Aus diesem allgemeinen Prinzip leitet sich eine bcslirrrrrrr,
Zahl von Konsequenzen ab:

r) Jede Gesellschaft wird das Strafmaß ihren Bedürfniss.,,' ,r,,

passen müssen. Da die Bestrafung nicht aus dem Vergehcn st ll,',r

abgeleitet ist, sondern aus dem der Gesellschaft zugefügtt,rr I lrr

ro Blackstirne, SirY/., Comtnentaries on the Latp of England, Oxford, ( ll,rr, rr,l,,r,

Press, rTyz (Commentaire sur le code Criminel d'Angletene, übcrs. v. Al,l,,'
Goycr, Paris, Knapen, t776).

,.,lrt ,rtlcr-der Gefahr, der sie ausgesetzt war, wird eine Gesell-
, l,.rlr sich umso stärker schützen, sich umso strenger erweisen, je
,l'".r, lrer sie ist. Es gibt daher kein universelles Modell der Be-
rr.rlrrrrg, die Strafen sind ihrem tVesen nach relativ.

') Soliurge die Strafe Sühne war, war es nicht von Übel, wetttt

" ,." piroll aus{iel; es war jedenfalls sehr schwierig, zwischen ihr
,rr,l rlt'rn Verbrechen ein gerechtes Verhältnis festzulegen. \flenn
. ,,, lr jcdoch darum handelt, die Gesellschafr. zu schützen, kann
,,, ,,' Lt'rcchnen, auf welche \Weise sie genau diese Funktion erfüllt:
.l r r rrlrt'r- hinaus ist jede zusätzliche Strenge Missbrauch der Macht.
i r,, (,crcchtigkeit der Strafe besteht in ihrer ökonomie.

11 l)ie Rolle der Strafe verlagert sich ganz auf das Außere und
,,' ,lrt Zukunft: sie soll verhindern, dass das Verbrechen sich wie-
,l' 'lr.lt. Im Extremfall wäre ein Verbrechen, von dem man sicher
,, r',src, dass es das letzte ist, nicht zu bestrafen. Es handelt sich
l,'lllie h darum, den Schuldigen außer Standc zu setzenzu schaden

",,,1 tlic Unschuldigen vor jeder solchen Verletzung zu bewahren.
lr,, Virksamkeit der Strafe besteht in ihrer unausweichlichen
, ,,'ru isshcit, weniger in ihrer Härte.

( ,t'ht man von derartigen Prinzipien aus, dann ist es nicht mög-
l', lr .rbzuleiten, was in der Strafpraxis tatsächlich vor sich gehen
'' ",1, r'rämlich die Universalisierung des Gefängnisses zur allge-
rrrr rr('n Form der Bestrafung. Es treten im Gegentcil sehr unter-
, 1,,,'tlliche Strafmodelle auf:

I)as eine Modell ist auf die Schande gerichtet, d. h. auf die
\\ rr[urlgen dcr öffentlichen Meinung. Die Schande ist eine per-
l,l.rt'Strafe, da sie die unmittelbare und sponrane Reaktion der
, ,, 't'llschaft selbst ist: sie ist von Gesellschaft zu Gesellschaft ver-
,lri,'dcn; sie richtet sich nach dem Grad der Schädlichkeit eines

y ' , l, r r Verbrechens; sie kann durch eine öffentliche Rehabilitierung
,r rrlt'r'r'ufefl werden; schließlich trifft sie allein den Schuldigen. Es
l,,rr,lclt sich also um eine Strafe, die sich am Verbrechen ausrich-
r, r, ,lic nicht vom Gesetzbuch festgelegt wird, die nicht von einem
,,, richtshof verhängt wird und die auch nicht Gefahr läufr, von
' rrrt r politischen Macht umgangen zu werden. Sie ist den Prinzi-
l,',', .lcr Bestrafung genau adäquat. 'Der Triumph einer guten
r ,'.;t'tz.gebung besteht darin, dass die öffendiche Meinung allein
r.rrli gcnug ist, die Vergehen zu bestrafen [...]. Glücklich das

\',,11,, bei dem das Ehrgefühl das einzige Geserz sein kann. Es
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bedarf fast gar nicht der Gesetzgebung. Die Schande ist sein Sr r .r I

gesetz. << 
11

- Ein weiteres in den Reformplänen vorgestelltes Modcll irr
das der Vergelrung. Indem es dem Schuldigen eine Bestrrrl rrrrp,

desselben Typs und derselben Schwere wie das Verbrechen rrult,r
legt, ist man sicheq eine zugleich abgestufte und exakt propor.ri()
nale Bestrafung zu erreichen. Die Strafe nimmt die Form t,irrr.r
Gegen-Attacke an. Und indem sie prompt und unauswciclrli. lr
erfolgt, macht sie fast automatisch die vom Rechtsbrecher crw.u
teten vorteile zunichte und macht das verbrechen damit urrriirz,
Der Nutzen des Vergehens wird schonungslos be seitigt. Das M,,
dell der Vergeltung ist zweifellos nie in detaillierter Form vor.13.
schlagen worden; es hat jedoch in vielen Fällen gestatret, 'lypt.n
der Bestrafung zu definieren. Beispielsweise bei Beccaria: ol)ir.
Anschläge gegen eine Person sind mit körperlichen Züchtigr-rrrgr.n
zu bestrafen..; ,iis persönlichen Beleidigungen der Ehre si'cl rrrir
Geldstrafen zu ahnden.. Man findet dieses Modell auch irr tlt,r
Gestalt einer ,rmoralischen Vergeltung.: das Verbrecherr wir,l
nicht bestraft mit Blick auf seine \üirkungen, sondern mit lllr, lr

auf seine Anfänge und die Laster, die es ver-urs achen.t, Le pclcricr
de Saint-Fargeau schlug in der Nationalversammlung (zr. M,rr

ry9r) vor: Mit körperlichem Schmerz sind die Verbrechen zrr 1,.,

strafen, deren Ursprung in der Grausamkeit liegt: mit schwcrr.r
Arbeit diejenigen, deren Prinzip die Faulheit ist; mit Schantlc tli,.
Verbrechen, die durch eine "schändliche und verkommenc. S..t.lr.
veranlasst sind.13

- Ein drittes Modell bestcht schließlich in der Versklavunli zrr
gunsten der Gesellschaft. Eine solche Strafe kann in ihrcr lrrrcrr
sität und Dauer je nach dem der Gemeinschaft zugefügte n Sr.lr.r
den abgestuft werden. Sie ist mit dem Verstoß über tlit.s,,,,
verletzte Interesse verknüpft. Beccaria führt über Dicbc ,rrr,,,

rr Brissotde\Tarville,J.,Tb\oriedesloiscriminelles,Berlin,Bd.r,Kapitel t,St.hrr,,,
tt, S. r87.

rz Becc;ria,C.de,DeiDelitte e delle Pene,Mailand ry64(Kap.XXVII, S. r r8; K,r1,
XXVIII, S. r z r; Kap. XXX, S . rz5 der französischen Ausgab e,paris t979 ; ü. I tl,, t

Verbrechen wnd Strafen, Frankfurt am Main 1998).
r3 Le Peletier de Saint Fargeau, "Rapporr surle projet de Code p6nal. (Nrrtiorr.rlrr.r

sammlung, z3.Mai r79t),Archioesparlementaires d,es t7B7 ä rS6o. Rcut(rl tttttl
plet des d'6bats lögislatifs et politiques des chambres francaises,paris, pau r r ) r r 1,, , r rr

r887, r. S6rie, Bd. XXVI, S. j,12.

I t,rr, lr rlie zeitvreise Knechtschaft stehen die Arbeit und die per-

"r (l( s Schuldigen im Dienste der Gesellschaft, damit dieser zu-
, ,'r,l viilliger Abhängigkeit sie für die ungerechte Gewaltaus_

!rl,'nrl cntschädige, die er durch die Verletzung des sozialen
li.rrr,ls vcrübt hat.rrr4 Und Brissot: ,\(odurch ist äie Todesstrafe
rr .rsctZCfl? Durch die Knechtschaft, die den Schuldigen außer

',r,rrrtl scrzt, die Gesellschaft zu schädigen; durch Arbeit, die ihn
,,,,r ,lich macht; durch langen und andauernden Schmerz, der die_
r' rr1'('n abschreckt, die versucht wären, ihn nachzuahmen..l5'/,wt tritt das Gefängnis in all diesen projekten oft als eine der
,,r,,1,lichen Strafen auf: sci es als Bedingung der Zwangsarbeit, sei
,.. .rls Vergeitungsstrafe für diejenigen, die einen Anschlag auf die
I r, ilrcit der anderen verübten. Sie erscheint jedoch weder als all-
r,( nrcine Form der Bestrafung noch als Bedingung einer psycho_
l,'liischen und moralischen Wandlung des Delinquenten.

Lrst in den ersren Jahren des 19. Jahrhunderts wird dem Ge_
Lrrrqnis von den Theoretikern diese Rolle übertragen. ,Die Ein_
,1,( r.rung ist in den zivilisierten Gesellschaften die Strafe par ex_

', lltnce.Ihre Tendenz ist moralisch, da sie mit der verpflichtung
.,'rr Arbeit verknüpft ist" (P. Rossi, ß29).16 Aber zu Jicse. Z"ii
, ristierte das Gefängnis bereits als Hauptinsrrumenr der Bestra_
I , r rrg. Das Gefängnis, der Ort der Besserung, ist eine Reinterpreta_
r,,,n ciner Praxis der Einsperrung, die sich in den vorangehenden
l,rlrrcn ausgebreitet hatte.

I )ic Praxis des Gefängnisses entspringt demnach nicht der Straf-
rlrcorie. sie ist woanders entstanden und hat sich aus anderen
t iründen herausgebildet. Sie wurde der Straftheorie gewisserma-
licn von außen aufgezwungen, die sich nun verpflichtet sah, sie
,r.rchträglich zu rechtfertigen, was Livingston beispielsweise rar,
,rls er r 8zo erklärte, dass die Gefängnisstrafe vierfachen vorteil für
,lic Macht biete, wenn sie je nach Schweregrad des Vergehens
rr.terschiedlich abgestuft ist; um Rückfälle zu vermeiden; um Bes_
\erung zu ermöglichen; sie muss milde genug sein, damit die Ge-

r4 Beccaria, C. de, a.a.O., S. rzy.
r 5 Ilrissot de \Warville, 

J., a.a.O., S. r47.
r 6 Rossi, P. L., Traitö d.e droit pönal,Buch IIr, Kapitel vrII, ,De l,emprisonnemenr<<,

Paris, A. Sautelet, r9z9,S. 169.
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schworenen nicht zögern zu strafen und das Volk nicht gcgcrr rl,rr

Gesetz revoltiert.lz
IJm unterhalb seiner offenkundigen Dysfunktionen das wirl'

liche Funktionieren dcs Gefängnisses zu verstehen, um ur.rrcr lr.rll,
der oberflächlichen Misserfolge seinen grundlegenden Erl,rll', zrr

begreifen, muss man zweifellos bis zu den parapönalcn Korrrr,,ll
instanzen zurückgehen, zwischen denen es, wie man sah, irrr 

'.,
und insbesondere im r8. Jahrhundert auftrat.

Innerhalb dieser Instanzcn spielt die Einsperrung einc ll,ll,,
die drei unterschiedliche Charakteristika aufweist:

- Sie greift in die räumliche Verteilung der Individucn rlrrr,lr
die zeitwcise Inhaftierung von Bettlern und Landstreichcrrr t.in
Gewiss wurden sie durch Verordnungen (Endc des rT.Jirlrr.lrtrrr
derts und im rs.Jahrhundert) zur Galeere verurteilt, zunrirrtlr,,,r
im \üiederholungsfalle. I)och faktisch bleibt die Einsperrung .lr,'
am häufigsten verhängte Strafe. Aber wenn man die L-rclivitlrr,'rr

einsperrt, dann weniger um sie dort fcstzuhalten, wo nrrur \rr,
gefangen hält, als vielmehr um sie zu verschieben: ihnen clir: Sr.r,l

te zu verbieten, sie auf das Land zurückzuverweisen, odcr unr rr,
daran zu hindern, in einer bestimmtcn Region herumzustrcrrrr,.r,,
um sie zu zwingen, dorthin zu gehen, wo man ihnen Arbeit g..l',.rr
kann. Dies ist zumindest eine negative N(eise, ihren Aufcnth;rlr rrr

Bezug auf den landwirtschaftlichen oder handwerklichcn l'r,,
duktionsapparat zu kontrollicrcn; eine \(eise, auf den Fluss ,1,.r

Bevölkerung so einzuwirken, dass gleichzcitig den Notwcrr.l'1i
keiten der Produktion und des Arbeitsmarkts Rechnung gcllirli(,n
wird.

- Die Einsperrung greift auch auf der Ebene des Verhaltcrrr ,1,.'

Individuen ein. Sie sanktioniert auf einer Ebene unterhalb tlt...

Pönalen den Lebenswandel, Diskurstypen, politische Projcl*r,'
oder Intentionen, das Sexualverhalten, Gehorsamsverwcigt,r'rrrr
gen, herausfordernde Meinungsbekundungen, Gewalttätigkt'ir,.rr
usw. Kurz, sie interveniert weniger im Namen des Gcsctzcs .r1,.

vielmehr der Ordnung und der Regularität. Das Irregulärt', ,1,r'.

Erregte, das Gefährliche und das Schändliche sind Gegenstarrrl ,1,.r

r7 Livingston, F., Introduoory Report to the System of Penal Lau: Prepartl l,tr rl,,

State of Lowisiana, New Orleans rSzo (Rappon fait ä I'Assembl1e gdnit,tl" ,1,

l'Etat de la Lowisiane sur le projet d'un cod.e pönal,La Nouvelle Orl6ans, l|. I r,r 1,

r 8zz).

, I )r, St.r:rfgescllschaft

L,r',1't r'v'1111g. \(ährend die Bestrafung die Rechtsverietzung ahn-
,1, r, ,.rrrl<tioniert dic Einsperrung die Unordnung.

",lrliclllich 
ist sie, obgleich sie sich in den Händen der politi-

,lr, rr M:rcht befindet, ganz oder teilweise der Kontrolle der re-
;..rrl.rr'n.fustiz cntzogen (in Frankreich wird sie fast immer vom
I ,,rri1i, clcn Ministern, Intendanten, den Subdelegierten angeord-
,,, r), l<cineswegs ein Instrument der Villkür und des Absolutis-
,,rrr',. l',in Studium dcr Lettres de cacbet (ihrer Funktion und ihrer
\ I, 

'r 
ivation) zeigt, dass sie in den allermeisten Fällen auf Ersuchen

"rr Iirrrlilienvätcrn, kleineren Honoratioren, lokalen, religiösen
,,, 1, , professionellen Gemeinschaften gegen Individuen ergingen,
,lr, ilrrrcn Schwierigkeiten bcreiteten oder Verwirrung srifteten.
I ttt l.cttr€s de cacbet durchlaufen (in Form eines Ersuchcns)
,l' 'r Wcg von unten nach oben, bevor sie innerhalb des Macht-
t,t'.ulrs in Gestalt einer Order, die das königliche Siegel trägt,

,1, ', rrrngekehrtcn lVeg nehmen. Sie sind \Werkzeuge einer lokalen
rrrr,l soz.uSägen kapillaren Kontrolle.

Nl.rn könnte eine Analyse desselben Typs für die Gesellschaften
,,',rt'llcn, auf die man in England seit dem Ende des r7.Jahrhun-
,l, r rs trifft. Oftmais durch "Dissidenten* vorangetrieben, haben sie

",,,'/)e\, Individuen wegen Verhaltensverstößen, Arbeitsverwei-
:.r r unf, alltäglichen Durcheinanders anzuklagen, auszuschließen

',rr,l zu sanktionieren. Zwischen dieser Form der Kontrolle und
1' ',, r, tlic durch die Lettres de cacbet gewährleistet wird, bestehen
, , l', lrliche Unterschiede. Um nur eine hervorzuheben: die Gesell-
., l,.r I t cn Englands sind (zumindest in der ersten Hälfte des r 8. Jahr-
l,,rrrrlcrts) unabhängig von jedem Staatsapparat: sie sind darüber
l,rrr.rrrs in ihrer Zusammensetzungrecht volksnah, sie kämpfen ge-
,', 

' 
, ll gcgen die Immoralität der Reichen und Mächtigen; schließ-

lr, lr rst die Strenge, die sie in Bezug auf ihre eigenen Mitglieder an
, l, rr 'lig legen, zweifellos auch ein Mittel, sie vor der äußerst stren-
,,' ,' Strafjustiz zu bewahren (die englische Strafgesetzgcbung, das
l,lrrrigc Chaos" kennt mehr Kapitalverbrechen als jedes andere

,,,r,,päische Strafgesetzbuch). Im Gegensatz hierzu waren in
L,'rrlircich die Formen der Kontrolle eng mit einem Staatsapparat
,, 

'1.rriipft, der die erste große Polizei Europas errichtet hatte, die
, , , r r r ( )sterreichJosephs des II. und dann von England übernommen
,, , rtlor sollten. Im Hinblick auf England bleibt noch festzuhalten,
, i , ..; i n den letzten Jahren des r 8. Jahrhunderts (vor allem nach den
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Gordon Riots und während derZeitder großen Volksbewegungcn,
die sich fast zeitgleich zur Französischen Revolution ereignetor)
neue Gesellschaften zur Hebung der Sittlichkeit auftraten, dercrr
Zusammensetnrng viel stärker aristokratisch war und von dencn
einige militärisch gerüstet waren: sie forderten die Intervention clt'r'

königlichen Macht, die Errichtung einer neuen Gesetzgebung untl
die Organisation einer Polizei. \(erk und Person von Colquhourr
stehen im Mittelpunkt dieses Prozesses.

'Vas das Strafsystem um die \ilende des Jahrhundcrts herurl
umkehrte, ist die Anpassung des Rechtssystems an einen Meclrrr
nismus der Überwachung und Kontrolle; es ist ihre gemeinsanrc
Integration in einen zentralisierten Staatsapparati al)er es ist auclr
die Bereitstellung und Entwicklung einer Reihe von (parapönalcrr
und manchmal nicht pönalen) Institutionen, die dem Kernapparrrr
als Stützpunkte, als vorgcschobene Positionen oder als reduzicrrt.
Formen dienen. E,in allgemeines Überwachungs-Einsperrungs
system durchdringt das gesamte Dickicht der Gesellschaft, nimrrrr
Formen an, die von den großen nach dem Modell des PanoptiL^,,rr
konstruierten Gefängnissen bis zu den Hilfsvereinen reichr, (li(.

ihre Ansatzpunkte nicht allein bei den Straffälligen, sondern au. lr

bei den vcrwahrlosten Kindern, den \üaisen, den Lehrlingen, rl..,r
Gymnasiasten, Arbeitern usw. finden. In einer Passage seiner /.r'

Qons sar les prisons stellt Julius die Zivilisationen des Spektal<..1,
(Zivilisationen des Opfers und des Rituals, in denen es sich darrrrn
handelt, allen das Schauspiel eines einzigartigen Ereignisscs zrr

bieten, deren architektonische Hauptform das Theater ist) tl..''r

Zivilisationen der Überwachung gegenüber (in denen es sich tl,r

rum handelt, einigen wenigen die ununterbrochene Kontroll,'
über die größtmögliche Anzahl zu sichern; die privilegierte arclri
tektonische Form dieser Kontrolle: das Gefängnis). Und er {iigr,.
hinzu, dass die europäische Gesellschaft, die den Staat an die Srt'11.,

der Religion gestellt hat, das erste Beispiel einer solchen Ztvihsl
tion der Überwachung verkörpert.i8

Das 19. Jahrhundert eröffnete das Zeitalter des Panoptism us.

)i

\(elchen Bedürfnissen entsprach diese Transformation?

r8 Julius, N. H., a.a.O., S. 384 386.

, I rri Strafgescllschaft

',, 1,r' wahrscheinlich neucn Formen und eincm neuen Spiel der
l', ,.rs tlcs Illegalismus, insbesondere neuen Bedrohungen.

I r.rs llcispiel der Französischen Revolution (aber auch anderer
li' u, ilrrngen in den letzten zwanzigJahrcn des r8. Jahrhunderts)
, ,r',r, (l:lss der politische Apparat einer Nation Zielscheibc von

li , r , ilt cn des Volkes ist. Ein Aufruhr wegen des Lebensunterhalts,
, ,,,, licvolte gegen Steuern oder Abgaben, die Verweigerung der
I rrrlrt'r'ufung gehörcn nicht mehr zu den lokalen und begrenzten
l;( \\'('sLrngen, die zwar den Repräsentanten der politischen Macht
r ,,r, lr physisch) treffen können, abcr ansonsten die Strukturen der

1,,'lrtischen Macht und ihre Verteilung unangerasrer lassen. Sie
I , 'rurt'rr den Besitz und die Ausübung der politischen Macht selbst
rrrlr.rgc stellen. Andererseits aber, und das ist der Hauptaspekt,
I'rrrrrlt die Entwicklung der Industrie den Produktionsappant
,,'.r,,srv und direkt mit denjenigen in Bcrührung, die für sein Funk-
rr, 'r1i1'1'sn zu sorgen haben. Die klcinen handwerklichen Einheiten,
,lr, rrrit wcnigen und relativ cinfachen \flerkzeugen ausgestatteten
\Lurulrll<turen, die Lagerhäuser mit beschränktem Fassungsver-
,,r()i'(n, die die lokalen Märkte sicherten, boten kaum Ansatz-

;'rrrrklc für globale Plündcrungen und Zerstörungen. Aber die
\ l r:,,'lrinerie, die Organisation der großen Fabriken mit ihren gro-
t,, " l(ohstofflagern, die wcltweite Ausdehnung des Marktes und
'l.r'. Arrftreten großer Zentren des \(arenumschlags machten die
ll, rt lrtümer zw Zielscheibe unablässiger Attacken. Und diese At-
, ,, l,t'rr kamen nicht von außen, von den Enterbten oder schlecht
l,,r( l,r.icrten, die in Gestalt des Bettlers oder des Vagabunden im
,:l l.rhrhurrdcrt so viel Angst verbreiteten, sondern gewisserma-
1,, r von innen, von denen, die sie zu bedienen haben, um sie

1",,,1u|<tiv zu machcn. Von der alltäglichen Veruntreuung der ge-
I i',r'rlcr1 Produkte bis hin zu den großen kollektiven Zerstörungs-
,l..rrvititen der Maschinenbediener bedroht eine beständige Ge-
| ,l,r tlic in den Produktionsapparat invesricrten Reichtümer. Eine
,..",rc Reihe von Maßnahmen, die gegen Ende des rs.Jahrhun-
,1, rrs und zu Anfang des rg.Jahrhunderts ergriffen wurden, um
. l', I lifen, die Docks und die Arsenale von I-ondon zu schützen,
,,,,' tlic Netze der Zwischenhändler und Hehler zu zerschlagen,
I r rrurcrl als Beispiel dienen.

Arrf dem Lande produziert eine anscheinend umgekehrte Lage
r r.rl.gc Effekte. Die Zerstückelung des Landbcsitzcs, die mehr
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oder weniger vollständige Abschaffung des Gemeindelandes, clic
Urbarmachung des Brachlands ,r.rf..tige' die Aneignung 

-uncl

lassen die ländliche Gesellschaft intolerant werden gegärib.,
einem ganzen Komplex kleinerer Gesetzwidrigkeiten] ä" -o,,innerhalb des Systems eines wirtschaftlich ,ru, ,Äw".h genutztcr.l
Großgrundbesitzes wohl oder übel hatte akzeptieren m-üssen. Iis
verschwanden die Randzonen, innerhalb d...r, di. Armsten un(l
Unbeständigsren hatten überleben können, indem sie von Dul-
dung, Nachlässigkeit, in Vergessenheit geratenen Regelungen odcr
von geschaffenen Tatsachen profitierten. Die FestigÄg d.', Eig.n_
tumsbeziehungen oder vielmehr das neue Statut d*es örrrnd"i["n-
tums und seine neue Bewirtschaftung transformiert viele ',rerür.i_
tete Geserzwidrigkeiten in Gesetzesverstöße. Die ländlichcrr
Gesetzesverstöße haben während des französischen Directoircr
und Konsulats eher politischen als ökonomischen charaktcr
(diese Gesetzesverstöße, die entweder mit Kämpfen in Gestalt
von Bürgerkriegen oder in Gestalt des \Tiderstands gegen dic
Konskriptionen in Zusammenhang stehen; von Bedeuluig sinrr
auch die \fiderstände gegen verschiedene europäische Forrr_
rechts- und Holzdiebstahlsbestimmungen zu Anfang des r9. Jahr_
hunderts).

Aber vielleicht liegt die wichtigsre Form des neuen IllegalismLrs
woanders. Er betrifft weniger den Korpus des produktiJrrr"ppr,
rats oder des Grundbesirzes, sondern den Körper d., A.b.iärs
selbst und die Art und Veise, in der er in den produktionsappa-
raten eingesetzt ist. Unzureichende Entlohnung, die Errt*..irrng
der Arbeit durch die Maschinerie, überlange ]{rbeimzeiten, clil
Vielzahl regionaler und lokaler Krisen, das Assoziatiorrrrr..b,rr,
der Mechanismus der verschuldung, all dies veranrasst die Arbeitcr
zu verhaltensweisen wie Absentismus, Bruch des 'Einstellungs.
vertrags<<, Abwanderung, 'irregulärem. Leben. Das problem üc-
steht also darin, die Arbeiter fest an den produktionsapparat 

z.u
binden' sie dort anzusiedeln oder sie dorthin zuversetzen wo mn.
sie benötigt, sie dem Rhythmus des produktionsapparats zuuntcr.
werfen, ihnen die von ihm geforderte Konsranz und negelmaßig,
keit aufzuzwingen, kurzum, sie als Arbeitskraft ,., ko.rJtitrri...,,.
Hieraus entspringt eine Gesetzgebung, die neue Gesetzesverstö{lc
schafft (durch die Verpflichrung, ein Arbeitsbuch zu führen, clic.
Ausschankgesetze' das Lotterieverbot). Aus diesem Grunde wirtr

nrr'g:1nZ€ Reihe von Maßnahmen eingeführt, dje z,war nicht ab_
'.,rlrrt verpflichtend sind, die aber auf eine Spaltung in gute und in
", 

lrlcc:l-rte Arbeiter zielen und eine verhaltensdressur sicherzu-
',r,llt'n versuchen (die Krankenkasse, die Förderung von Ehe_
',, lrlic{lungen, später die Arbeitersiedlungen). Aus diesem Grunde
,','rtlcn Kontroll- und T.wangsorganisationen aufgebaut (phi_
Lrrrr hropische Vereinigungen, Patronat). Aus diesem Grunde wird
., I'liclSlich eine immense Kampagne zur sittlichen Besserung der
r\r lrciter durchgeführt. Diese Kampagne definiert exakt, was man
,rl', "Unordnung* verbannen und was man als ,Regularität. ein-
I r r I r r.c r.r möchte: ein auf die Produktionszeit hin bezogenet ausge_
rrr lrlcter und angepasster Arbeiterkörper, der genau die erfordlr_
lr, lrc Kraft liefert. Sie zeigt in der Delinquenz die unvermeidliche
l:,'lgc der Irregularität und verleiht somit dem den Mechanismen
,l.r l(ontrolle geschuldeten Marginalisierungseffekt den status
, rrr,'r psychologischen und moralischen Konsequenz.

>i

\', '1; 11ls1 aus lässt sich eine Anzahl von Schlussfolgerungen ziehen.
r ) t)ie Formen der Bestrafung, die zwischen den lahren ry69

,rrr,l r84o auftreten, sind nicht an eine Erneuerung der morali_
,, lr,'n Wahrnehmung geknüpft. Die Natur der durch das Strafge_
''' tz.lruch definierten verstöße hat sich im Kern kaum verändert
{rrr.rrr kann freilich das allmähliche oder plötzliche verschwinden
r,lrliiiiser Delikte und das Auftreten bestimmter ökonomischer
,', l, r bcruflicher Delikte feststellen); und wenn das System der
',rr.rlcn deutlich abgemildert wurde, so sind die Verstöße doch
l,,.,l..tisch dieselben geblieben. Vas die große Erneuerung der
ll',,..'hc ins Spiel brachte, war ein Problem des Körpers rrrrä d",
l\1.rrt'rialität, ist eine Frage des physischen: die neue Form der
\l.rtcrialität, die der Produktionsapparat. annahm, der neue Typus
,1, ' l(ontakts zwischen diesem Apparat und denen, die ihn zum
I rrrrlitionieren bringen; neue Anforderungen, die den Individuen
,1 , I'r.rduktivkräften auferlegt werden. Die Geschichte der Strafen

' Ilt'ginn des 19. Jahrhunderts beruht ihrem \ilesen nach keines-

" , 1'r uuf einer Geschichte moralischer ldeen, sie ist ein Kapitel in
,1, r (icschichte des Körpers. Mit anderen \(orten, wenn man die
l\l' 'r,1lvo151sllungen ausgehend von der praxis und den Institutio-
r' r (lcr Bestrafung untersucht, dann stellt man fest, dass die Ent-
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wicklung der Moral vor allem die Gcschichte des Körpers, tlir,
Geschichte der Körper ist. Von daher lässt sich auch verstehcn:

dass das Gefängnis zur allgemeinen Form der Bestrafung wur
de und an die Stelle der körperlichen Strafen treten konnte. I)cr
Körper soll nicht mehr gezeichnet werden, er soll abgerichtet un,l
ausgerichtet werden; seineZeit soll gemessen und perfekr genLrlzl
werden; seine Kräftc sollen kontinuierlich auf die Arbeit vcr

wandt werden. Die Gefängnis-Form der Bestrafung enrspriclrr
der l-ohn-Form der Arbeit;

dass die Medizin, ais Wissenschaft der Normalität der Körpcr,
im Inneren dcr Strafpraxis Platz genommen hat (dic Strafe soll cl,rs

Ziel dcr Heilung verfolgen).
z) Die Transformation der Bestrafung beruht nicht allein arrl

einer Geschichte der Körper, sie beruht genauer auf einer (lt'
schichte der Beziehungen zwischen dcr politischen Macht urr.l
den Körpern. Dcr auf die Körper, ihre Kontrolle, ihre fJnterwt.r.
fung ["a55u;'stissement<] ausgeübte Zwang, die \üeise, in der dics<'

Macht sich direkt oder indirekt auf sie richtet, die \fleise, in der si,.

sie faltet, fixiert, nutzt, sind das Prinzip des untersuchten \üantl
lungsprozesses. Es wäre an der Zeit, eine Pbysib der Macht zrr

schreiben und zu zetgen, wie sehr sic sich gegenüber ihren frii
heren Formen zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Zuge der Errr

wicklung staatlicher Strukturen verändert hat.
Dies erfordert eine neue Optih als Organ einer gencralisiertcrr

und konstanten Über-wachung; alles muss beobachtet, gesehcrr,

übertragen werden: die Organisation einer Polizei; die Einrich
tung eines Systems von Archiven (mit individuellen Karteikartcrr),
die Errichtung eines Panoptismws.

Dics erfordert eine neue Mecbanih: die lsolierung und Ncrr
gruppierung der Individuen; die Lokalisicrung der Körper; clrt.

optimale Nutzung der Kräfte; die Kontrolle und Verbesserunli
des Nutzeffekts; kurzum, die Bereitstellung einer umfassenclt'rr
Disziplin des Lebens, der Zeit, der Energien.

Dies erfordert eine neue Physiologie: die Definition der Normcrr,
Ausschluss und Verwerfung dessen, was ihnen nicht entsprichr,
Mechanismen ihrer \(iederherstellung durch Korrektivmaßnrrlr
men, die auf eine ambivalente N(eise zugleich therapeutischer unrl
strafender Natur sind.

3) In dieser "Physik" spielt die Delinquenz eine wichtige Rolle .

' 1 r I )ic Strafgesellschaft

\ l.rrr rnuss sich jcdoch über den Bcgriff der Dclinquenz ve rständi-
: , rr. lrs geht nicht um Delinquenten als eine Art psychologischer
,',lt r soziaier Mutantcn, die Gcgenstand der Strafverfolgung wä-
, , rr U nter Delinquenz ist vielmehr das gekoppelte System Bestra-
l,rrrri l)elinquent zu sehen. Die Institution des Strafens mit dem
r ,, l.irrgnis im Mittelpunkt schafft eine Kategorie von Individuen,
, I 

' 
, i r r ihrem Inneren cinen Krcislauf bilden: das Gcfängnis besscrt

rr, lrr; cs holt sich unaufhörlich dieselben zurück; cs konstituiert
,,.,, lr und nach cine marginalisicrtc Population, deren man sich
l,,,licnt, um auf die "Irregularitäten. und "Illegali5msn", dic
,,,,'rr rricht tolerieren kann, Druck auszuüben. Und es übt, vermit-
r,lr iilrcr die Delinquenz, diesen Druck auf die Illegalismen auf
,lr, il:iche \fleise aus: indem es nach und nach die Irrcgularität oder
,1, rr lllcgalismus in den Rechtsbruch überführt, dank eines Spiels
, , ", Ausschlüsscn und parapönalen Sanktioncn (cin Mechanismus,
,l, n nrän in der Formel zusammenfassen könnte: "Disziplinlosig-
l, rr lührt zum Schafo11"); indem es die Delinquenten in seine

' ri,( nc11 Instrumente der Überwachung des Iilegalismus integriert
i li , li rutierung von Provokateuren, Spitzeln, Poliziste n; die scr Me-
, lr.rnismus könnte in der Formel zusammengefasst werden: "jeder
I rr,lr kann zu Vidocq werden")j indem sie Rechtsbrüchc der Kri-
',,,rrt'llcn auf die Bevölkerungsgruppen hin kanalisiert, deren Über-
', .rr lrrulg am notwendigsten ist (nach dem Prrnzip "Ein Armer ist
r, r' lcichter zu bcstehlen als cin Rcichcr").

Wcnn man nun die am Anfang gestellte Frage wieder aufneh-
,,r, rr will: ,Warum diese merkwürdige Institution des Gefängnis-
., ',, waruilr die \Wahl eines Strafsystems, desscn Dysfunktionaiität
.,, r,rsch angeprangert wurde?<, so muss man eine Antwort viel-
l, 

', lrt ir.r dieser Richtung suchen: das Gefängnis hat den Vorteil,
' 1,, I )clinque nz zu produz,iercn als Instrumcnt der Kontrolle des

lll, r,rrlismus und des Drucks auf diesen lllegalismus, es ist ein
rrr lrl ZU vernachlässigendes T'eilstück der Ausübung der Kontrol-
l, ,rlrcr den Körper, ein Element dieser Physik dcr Macht, die die
l",r , lrologie des Subjekts hervorgerufen hat.

I r,* Scrninar diente dieses Jahr alr.r, ai. Publikation des Dossiers
,1, , lr;rlls Pierre Riviöre vorzubereiten.
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